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halten wollen, erreichen f
zwei Primizfeiern hat.)

Ee oft nur, daß der Neudrieſtet einer nun

0 mögen den Nld gegeben haben zur Nachahmung
bon CtteE anderer Neuprieſter. edoch können dieſe nicht denſelbenrun. geltend machen, die Unmöglichkeit bder das Verbot eines Oberen
Der andere run. aber, den ſie anführen, iſt icher nicht genügend,eine Täuſchung des Volkes zuzulaſſen Denn: iſt keine Pflicht,ratione SaCerdotii jeden Tag bder glei nach der Prieſterweihe zele
brieren; wenn der obengenannte Satz „die heilige Meſſe ſei eine olcheVerherrlichung Gottes, daß man ſie ihm nicht vorenthalten dürfe“,

eweiſen würde, dann dürfte derſelbe rieſter, wenn CEL ſpätereinmal eine zweitägige Bergtour oder eine elſe machen will, auchniemals die Zelebration unterlaſſen. Qui nimium probat, nil probat.
Im Gegenteil 0  en Heilige und heiligmäßige rieſter nach der

Prieſterweihe ſich Tage und 0  en In C (Cmu noch vorbereite
auf eine recht würdige Feier der erſten heiligen L Und man wird
zugeſtehen müſſen, daß das auch ur Verherrlichung Gottes ten

Wenn der rieſter ſchon nicht Erwarten kann, ſo A  möge EL ben die
Primiz U  ex anſetzen laſſen Kurz, C6 iſt kein rund, eine äuſchungdes Volkes auch nUL zuzulaſſen her aber mo ich außer dieſer un.
begründeten Ulaſſung einer Täuſchung noch einen poſitiven uUn.

dieſes Verfahren anführen. Seine Angehörigen und die Gläubigengehen dadurch des E verluſtig, den Leb IIIL (16 Jänner
verliehen hat, •  ami die Uur des Prieſtertums, die man heutzutage
nur ſehr faſt bei EN. Völkern durch egliche ittel herabzudrückenund verächtlich machen ſucht, mn der Schätzung der Gläubigenun Verehrung elbe nämlich einen vollkommenen für die
verwandten bis zUum ritten rad einſ

ießlich, und für alle übrigenteilnehmenden Gläubigen Jahre und Quadra
Steinen 1s, I. 6540 gl Behring ＋4¹⁷

ollte man aber doch vorher zelebrieren, ſo vermeide man das
Aergernis des Volkes lieber durch eine andere Aufklärung, nicht durchdie dem Unverſtändliche Reſtriktion 5 ſei die er Meſſe hier“.Man ſage dem 0  E, auch die eigentliche * Meſſe ſei 10 nicht mehrIWm rengen Sinn die allererſte; denn leſé würde ſchon bei der rieſter⸗weihe mit dem Biſchof zugleich geleſen. Wenn dadurch manche9würden, der Prieſterweihe anzuwohnen, ſo wäre das auch eine beſſereFörderung der kirchlichen Auffaſſung des Prieſtertums, Ols manchePrimizgebräuche.

Innsbruck. Ni  IO Schmitt 8VII Wie In Katholiken, die In einer ſogenannten Severeben, zu behandeln?) a) Im Beichtſtuhl, auf dem Krankenbett,
enn man 3Uum Verſehen gerufen wird? Nach kirchlichem und göttlichem Recht iſt eine Dispens vom beſtehenden Eheband In jedemFalle ungültig; nicht einmal die I könnte ültig dispenſieren,noch weniger eine politiſche Behörde. Wer alſo mit einer olchen Dis
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pens eine Eh ingeht, ebt Im ehebrecheriſchen Koukubingt Er
iſt demnach Im fortwährenden und gewollten Zuſtand der ſchweren
Sünde und kann niemals gültig losgeſprochen werden. Auch un
ihm Eein rieſter die Losſprechung geben würde, wäre ſieé ungültig,
eil dem Pönitenten die zUum Bußſakrament notwendige Dispoſition
fehlt; erſt 574 den ernſtlichen illen hat, das ſündhafte Verhältnis

löſen, kann *- gültig losgeſprochen werden; ur erlaubten Er
teilung der Lo  rechung iſt außerdem verlangt, daß das Aergernis
entſern wird, 9 daß EL ſich auch wirklich trennt von der Genoſſin
der ünde, oder enn das augenblicklich nicht möglich wäre, wie
3 Mn chwerer Krankheit daß E ſeinen illen zur Trennung und
die Gutmachung des Aergerniſſes irgendwie öffentlich zur Enntni. bringt.

Daß dieſe Algemeinen Regeln gewiſſenhaft eingehalten werden, iſt
zudem eine Forderung der aſtoral; jeder Seelſorger und Beichtvater
hat doch die Pflicht, einer ſolchen Verachtung des göttlichen und kirch
en Geſetzes oder kraſſe Unwiſſenheit die Urſache war, dieſer
Unwiſſenheit9 arbeiten; äßt EL ſich da von alſchem Mitleid
eiten, ſo iſt EL Mitſchuldiger, enn andere das Beiſpiel nachahmen
und ebenfalls hen eingehen, die Meinung verbreitet wird,
als könne eine derartige Eheſ

ießung mit den Chriſtenpflichten vereint
werden.

Ferner iſt das Eingeh en einer Ehe, auch wenn C8 nur vor
der politiſchen ehörde geſchieht, eine äußere und öffentliche ünde,
iſt Bigamie 0  er iſt auch das Strafrecht In Betracht ziehen

Eſtimm in CalII. 2356 als Strafe für Bigamie die infamia,
die IpS0 facto eintritt; außerdem önnten Katholiken nach Call

1240, 1, II. 6, als öffentliche Sünder nicht irchlich eerdigt werden,
wenn ſie nicht Zeichen der Reue gegeben haben Der erſter Stelle
erwähnte Kanon eſtimm ferner noch Strafen (ferendae sententiae),
die der Ordinarius verhängen ſoll, enn die Delinquenten Totz der
Mahnung des Ordinarius n ihrem Zuſammenleben beharren; dieſe
Strafen ind entweder Exkommunikation oder perſönliche Interdikt,
1e nach der Schwere des Vergehens.“) ind Strafen erhängt,
ſo lann nach Ca4ll 2260, 1, und CA4II — 2275 die Abſolution nicht egeben
werden, bevor die Strafe ehoben iſt

Für die Praxis Unterſcheiden wir nun einzelne
Der bntten. beichtet, daß E als Ge  ledener oder mit einer

ge  iedenen Perſon mn Zivilehe lebe; EL bereue Es, könne aber nicht
mehr ändern. Einem ſolchen Pönitenten iſt 3u agen, daß eine Aende
9 ganz wohl möglich und auch bſolut notwendig ſei Eine
Ehe binde Im epiſſen überhaupt nicht, und auch bor der politiſchen

Can. 2356 „Bigami, 10 est qui, Obstante conjugali Vinculo, aliud
matrimonium, etsi tantum Civile, Ut aiunt, attentaverint, sunt iIpS0 facto
infames; etsi, Spreta Ordinarii monitione, 1 illicito Contubernio persistant,
brO diversa reatus
plectantur““, gravitate excommunicentur Vel personal interdicto
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Behörde ſei ſie anfechtbar und lösbar Auf keinen Fall Urfe EL fleiſ
lich verkehren, auch nicht zuſammen wohnen wenn C5 die Frau iſt
nicht den Namen des weiten Gatten führen kann al nicht 105
geſprochen werden bevor dieſe zwei, reſp drei Bedingungen erfüllt ſind
Der Vorſatz dies tun genügt des äußeren Aergerniſſes

und für ſich nicht C8 muß auch wirklich geſchehen, was geſchehen
kann Man ſich da nicht durch Vorſpiegelung von Unmöglichkeiten
du  en, onſt gehen leſe Cute zur eiligen Kommunion und betrachten
ſich E Katholiken und en rotzdem der öffentlichen SSünde
weiter.

Der öniten ſagt gar Ni von ſeiner Bigamie, aber der rieſter
weiß Es, weil ES öffentlich ekannt iſt, oder QAus icherer Qu elle Da
6 ſich Emn öffentli Delikt andelt Eeln ſtillſchweigendes CL
gehen dem bonum publieum ſchadet muß der rieſter den Pönitenten
darauf hinweiſen daß EL Enem ſündhaften Verhältnis Cht das auch
durch die Bewilligung der politiſchen Behörde nicht rlauht ird daß
ELr esha nicht losgeſprochen werden kann vor der Löſung des Ver
hältniſſes Ein elaſſen gu Glauhen des Pönitenten iſt dieſem
Falle unſtattha

Die geſegneten Umſtänden Imm ur Beichte daß
ſie berbotener Ehe eht iſt ékannt aber ſie mo vor der Entbin
dung hr ewiſſen Ordnung bringen Auch ihr müſſen die ob
genannten Bedingungen geſetzt werden ber nehmen Wwir 0 ſie
bereit den ehelichen Verkehr aufzugeben, was ihren Umſtänden jetzt
leich möglich iſt aber die Wohnung aufzugeben dieſem Zuſtand
und bei der Wohnungsnot, iſt ihr faſt unmöglich, ebenſo chwer wäre
C5 ihr, jetzt die politiſche Trennung 3 eranlaſſen und den Namen auf
zugeben. Der Er Vorſ

Qg, der ihr u machen iſt, wäre die Beichte
u verſchieben, bis das Kindur gekommen iſt; E  E gälte dann
vor dem ſtaatlichen Geſetz als egitim; unterdeſſen mu ſie vor⸗
bereiten, für EnE ohnung ſorgen, die eiträge des Hindesvaters
Ordnung bringen; dann nach geſchehener Trennung kann ſie den
Satramenten zugelaſſen werden. Denn Ene gewöhnliche Entbindung
iſt noch kein 0  0 dem ſie ogleich die Losſprechung nötig 0
Handelte C5 ſich aber Emne vorausſichtlich gefährliche Entbindung,
E daß EnE Notwendigkeit vorhanden iſt, ihr Gewiſſen ſogleich Ord
nung u bringen, ſo könnte man ihr die Losſprechung geben Unter fol
genden Bedingungen: Kein Verkehr (vielleicht der Sicherheit halber

Anſtalt entbinden), und Ene ärung vor Zeugen, daß ſie ihre
Tat bereut und nach der Entbindung gutmachen ird

Man ird u Schwerkranken gerufen, der, wie allgemein
eékannt iſt ſogenannten Sever Ehe eht Auch ihm ſind die
Sterbeſakramente erſt dann 3u penden enn EL ſeine Tat bereut und
gutmach ſowei C6 96 chehen kann Kann EL alle obengenannten Be
dingungen (Trennung und Vermeidung des Verkehres wenn wieder
Geſundheit eintritt, erfüllen ſo muß dies geſchehen Nur, enn das
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nicht mehr möglich oder nur ehr ſchwer möglich iſt, kann man ſich mit
einer vbor Zeugen abgegebenen Erklärung begnügen, daß EL ſeinen Fehlerbereut und für das Aergernis Verzeihung bittet Ohne eine
Erklärung dürfte EL weder die Sakramente empfangen, noch irchlichbeerdigt werden. ſt der Kranke ſchon bewußtlos, der rieſterkommt, ſo muß feſtgeſtellt werden, ob EL ſelbſt den rieſter verlangthat; das gälte als ern Zeichen der Reue, auf das hin bedingungsweiſedie Abſolution, ohne Bedingung die heilige Oelung ? geſpendet, und
nach Erklärung, daß der Kranke den rieſter verlangt habe, die kirchliche Beerdigung vorgenommen werden kann. ſt der rieſter nicht
vbom Kranken ſe ondern von den Angehörigen gerufen worden,ohne daß der Kranke ein Zeichen der Reue gegeben 0  E, ſo können
die Sakramente nicht geſpendet werden.

Bisher war von 6f  *  en Fällen die ede Es kann nun
nicht ſelten vorkommen, daß CUte in anderen egenden eine
ivilehe geſchloſſen haben, dann erſt zugewander ſind, ſo daß an dem
Orte, wo ſie jetzt eben, niemand von der Sache eine Ahnung hat; ſiegelten dieſem Tte als rechtmäßig verheirate Erfährt der rieſter
nun In der 225 von der Sache, ſo iſt 5ona 8 des Pönitenten QAus
geſchloſſen, n würde EL ſich 10 nicht anklagen; E wird ihm alſo auftragen müſſen, keinen ehelichen Verkehr pflegen und die Ehe, wenn
möglich, trennen; iſt dies unmögli oder ſehr ſchwer, ſo könnte Er,vorausgeſetzt, daß der obniten Reue und Vorſatz (eventuell bei Gefahrder Unenthaltſamkeit, leben) hat, ihn abſolvieren. Nochleichter iſt dies 3 geſtatten auf dem Krankenbett Nur wennbeſteht, daß die Ungültigkeit der Ehe auch hierorts eékannt wird, mubeiden Fällen eine Erklärung bor Zeugen verlangt werden, daß der
öniten der 1 Genugtuung geleiſtet hat

Erfährt aber der Pfarrer außerhalb der Beichte von der ngültig⸗keit der Ehe, gelegentlich der Ausſtellung eines Dokumentes, das
einen Bericht des früheren Arrer erforderte, mu EL dem Be
treffenden Mitteilung machen bdon der Sündhaftigkeit ſeines Zuſtandesund deſſen Folgen m beſten ird der Pfarrer dem Or
dinariat berichten und deſſen Weiſungen befolgen.

Gerade für dieſen letzten Fall hat das Brixener Ordinariat?)verfügt, daß der Seelſorger jeden ihm von der politiſchen Behörde die
Die Abſolution muß bei Zweifel über die Di

oſition bedingungs⸗weiſe geſpendet werden, eil hier die Gültigkeit des Sakramentes in FrageOImm Die eilige Oelung aber muß, enn ES ſichhnur Zweifel derReue andelt dahren die intentio habitualis IIPlicita icher iſt), ohneBedingung geſpendet werden. Denn die Gültigkeit dieſes Sakramentes iſtnicht abhängig von dem Vorhandenſein der Reue; bei zweifelhafter Reueiſt die eilige Oelung er gültig, auch die Wirkung zweifelha iſt;dieſe kann dann ſpäter, enn der Kranke einen Akt der Reue macht, nachträglich eintreten. Wäre aber die eilige Oelung geſpendet wordender Bedingung „S1 dispositus“, dann iſt das Sakrament ungültig,augenblickli keine Reue da iſt, und kann auch ſpäter ni mehr gültig werden.Brixener Diözeſanblatt 655 13 f., II.



verpflichtet iſt EneE vorgenommene Ziviltrauung dem Seelſorger amt
lich mitzuteilen) angezeigten oder onſt zur enntni gekommenen Fall

das Ordinariat berichte. ezügli der KHinder aus ſolchen hen ver
fügt E  E, daß Taufbuch die Rubrik „ehelich“ und „Unehelich“
leer u laſſen iſt und Afur die Anmerkung eingetragen werde, daß die
Kindeseltern mit Dispens der politiſchen Behörde Eemne ilehe CIN
gegangen aben; ähnlich iſt bei der egitimierungsklauſel vorehelicher
Hinder ſolcher Eltern verfahren, beiden Fällen Uunter Zitierung
des Amtszeugniſſes oder Trauſcheines der politiſchen Behörde. Wenn
ſich Katholiken erſönli das arram wenden behufs Trauung
nach Dispens der politiſchen Behörde vom Eheband, ſo ſind ſie auf die
Ungültigkeit erſelbenund die Folgen aufmerkſam 3 machen; und
Aum jeden ern Mitwirkung 3u vermeiden, oll ihnen auch keine
ſchriftliche Beſtätigung ber die Verweigerung der Trauung ausgeſtellt
werden. Ebenſo iſt Eenne Anfrage der politiſchen Behörde der gleichen
Angelegenheit (Verweigerung der kirchlichen Lrauung einfach Uunbe⸗
antwortet 3u laſſen.

nnsbruck nivProf P Schmitt
VIII Die rote Fahne beim kirchlichen Begräbniſſe. Zum Leichen⸗

begängniſſe eines Sozialdemokraten, der auf dem Sterbehette die hei
igen Saktramente empfangen hat erſchein die ſozialdemokratiſche Tts
gruppe mit der roten Fahne Was hat der Pfarrer MN dieſem Falle tun?

Sozialdemokratiſche Ortsgruppen ſind Orga niſationen die offen⸗
undig der katholiſchen Kirche und der chriſtlichen eligion mehr oder

feindſelig gegenüberſtehen Es gibt Aber ſolchen Organi
ſationen faſt mmi  „ und oft großer Zahl Mitläufer und „Zwangs
organiſierte“, die Unter dem wirklichen obder eingebildeten ang der
Verhältniſſe mithalten. ehr ſchwerer zeitlicher Nachteil kann Unter Um
tänden den einzelnen auch ewiſſen die äußere Zugehörigkeit ur
ſozialiſtiſchen Organiſation rlaubt machen oder doch von chwerer Sünde
entſchuldig

Die rote ne als Verbandsabzeichen edeutet, wenn nicht direkt
gottloſe, religionsfeindliche oder N anſtößige In

ſchriften, Embleme,
Bilder dgl darauf ſind ledigli die Zugehörigkeit zur ſozialiſtiſchen
Organiſation und iſt er wie dieſe ſelbſt 3u beurteilen Ob emne ſozia⸗
liſtiſche Organiſation Eenne Fahne hat oder nicht bb ſie mit oder ohne
Fahne ausru ändert ihrem Charakter ni

Wenn Emn Sozialdemokrat die heiligen Sakramente auf dem Sterhe
empfangen hat iſt V kOro Externo implicite Eun iderru

die kirchenfeindliche Betätigung der Organiſation geleiſtet und Enn
öffentliche Bekenntnis zur katholiſchen eligion abgelegt. Einem ſolchen
Sozialdemokraten iſt ev nach dem Tode das 42—  1  8 Begräbnis
gewähren.

Beim kirchlichen Begräbnis iſt jede Kundgebung irreligiöſer und
kirchenfeindlicher Geſinnung eitens der Teilnehmer grobe Un
gehörigkeit alſo auch das korporative Auftreten der „Genoſſen“ als


